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§ 1 ORF-G Stiftung ,, Osterreichischer
Rundfunk”

ORF-G - ORF-Gesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.10.2025

1. (1)Mit diesem Bundesgesetz wird eine Stiftung des 6ffentlichen Rechts mit der Bezeichnung ,Osterreichischer
Rundfunk” eingerichtet. Die Stiftung hat ihren Sitz in Wien und besitzt Rechtspersonlichkeit.

2. (2)Zweck der Stiftung ist die Erfiillung des éffentlich-rechtlichen Auftrages des Osterreichischen Rundfunks im
Rahmen des Unternehmensgegenstandes (8 2). Der 6ffentlich-rechtliche Auftrag umfasst die Auftrage der88 3
bis 5.

3. (3)Der Osterreichische Rundfunk hat bei Erfiillung seines Auftrages auf die Grundsétze der dsterreichischen
Verfassungsordnung, insbesondere auf die bundesstaatliche Gliederung nach dem Grundsatz der
Gleichbehandlung der Lander sowie auf den Grundsatz der Freiheit der Kunst, Bedacht zu nehmen und die
Sicherung der Objektivitat und Unparteilichkeit der Berichterstattung, der Berticksichtigung der Meinungsvielfalt
und der Ausgewogenheit der Programme sowie die Unabhangigkeit von Personen und Organen des
Osterreichischen Rundfunks, die mit der Besorgung der Aufgaben des Osterreichischen Rundfunks beauftragt
sind, gemaR den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes zu gewahrleisten.

4. (4)Der Osterreichische Rundfunk ist, soweit seine Tatigkeit im Rahmen des 6ffentlich-rechtlichen Auftrags erfolgt,
nicht auf Gewinn gerichtet; er ist im Firmenbuch beim Handelsgericht Wien zu protokollieren und gilt als
Unternehmer im Sinne des Unternehmensgesetzbuches.

5. (5)Alle in diesem Bundesgesetz verwendeten personenbezogenen Bezeichnungen gelten gleichermallen fur
Personen sowohl weiblichen als auch mannlichen Geschlechts.

In Kraft seit 01.10.2010 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/orf-g/paragraf/2
https://www.jusline.at/gesetz/orf-g/paragraf/3
file:///

	§ 1 ORF-G Stiftung „Österreichischer Rundfunk“
	ORF-G - ORF-Gesetz


